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Am Nordhafen und Nordhafenbrücke 
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Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden ist.
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Nebenzeichnung 3

Textliche Festsetzungen 
 
1. In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 sind die in § 8 Abs. 2 Nr. 3 der 

Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen (Tankstellen) nicht zulässig. 
 
2. In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 können die in § 8 Abs. 2 Nr. 4 der 

Baunutzungsverordnung genannten Nutzungen (Anlagen für sportliche 
Zwecke) nur ausnahmsweise zugelassen werden. 

 
3. Im Gewerbegebiet GE 1 sind Einzelhandelsbetriebe nur im ersten und zweiten 

Vollgeschoss  zulässig. 
 
4. Im Gewerbegebiet GE 2 sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. 
 
5. In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 sind die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 

Nr. 2 und Nr. 3 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke, Vergnügungsstätten) der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil 
des Bebauungsplans. Dies gilt nicht für betriebseigene Anlagen für soziale und 
gesundheitliche Zwecke. 

 
6. Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche darf durch die Grundflächen von 

Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 der Baunutzungsverordnung und baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, die 
festgesetzte Grundflächenzahl bis zu einer Grundflächenzahl von 0,9 über-
schritten werden. 

 
7. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der 

Festsetzung. 
 
8. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B sowie C und D ist 

zugleich Straßenbegrenzungslinie. 
 
9. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Verwendung von Erdgas oder 

Heizöl EL als Brennstoff zugelassen. Die Verwendung anderer Brennstoffe ist 
dann zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die Massenströme von 
Schwefeloxiden, Stickstoffoxiden und Staub bezogen auf den Energiegehalt 
des eingesetzten Brennstoffs vergleichbar höchstens denen von Heizöl EL 
sind. 

 
10. Im Gewerbegebiet sind auf den Teilflächen GE1 und GE2 (unterteilt in 2 

Flächen) nur solche Betriebe und Anlagen zulässig, deren Lärmemissionen so 
weit begrenzt sind, dass die nachstehend angegebenen Emissionskontingente 
LEK nach DIN 45691:2006-12, „Geräuschkontingentierung“, weder tags (6.00 –
22.00 Uhr) noch nachts (22.00 – 6.00 Uhr) überschritten werden: 
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Baugrenzen

oberhalb des zulässigen II. Vollgeschosses

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach
DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, Anhang A, Abschnitt A.2. 

 
11. Dachflächen mit einer Neigung von weniger als 20º sind zu begrünen; dies gilt 

nicht für technische Einrichtungen, Beleuchtungsflächen und Terrassen. 
 
12. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen

Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen 
der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

 
Nachrichtliche Übernahmen 
 

1. Das Laborgebäude Sellerstraße 1 ist ein Baudenkmal gemäß Denkmalliste 
Berlin, Stand 25.03.2008. 

 

2. Unter der Müllerstraße befindet sich die planfestgestellte U-Bahn-Anlage der 
Linie U 6. 

 
Hinweise 
 

1. Das Plangebiet liegt im 4 bis 6 km Halbmesser um den Flughafenbezugspunkt 
des Flughafens Tegel. Nach § 12 Abs. 3 Nr. 1 b Luftverkehrsgesetz dürfen in 
diesem Bereich Bauwerke, deren Höhe die Verbindungslinie, die von 45 m 
Höhe bis 100 m Höhe ansteigt (Höhe bezogen auf den Flughafenbezugs-
punkt), überschreitet, nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde errichtet 
werden. 

 

2. Bei Bauwerken, die eine Höhe von 96 m ü. NHN überschreiten, ist eine 
Abstimmung mit der Wehrbereichsverwaltung Ost zum Schutz der Funktions-
fähigkeit der Verteidigungsanlage Berlin-Tempelhof 024 erforderlich. 

 

3. Für die Fläche QRSTONMLKJUVWQ wird durch städtebaulichen Vertrag
gemäß § 11 Baugesetzbuch zwischen dem Land Berlin und der Bayer
Schering Pharma AG eine Zugänglichkeit für die Allgemeinheit gesichert. Die
4720 m² große Fläche QRSTONMLKJUVWQ ist deshalb bei der Ermittlung der
zulässigen Grund- und Geschossflächenzahl nicht dem Baugrundstück 
zuzurechnen. 

 

4. Die DIN 45691 wird im Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Ordnung, Amt für Planen und 
Genehmigen, Fachbereich Stadtplanung, zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
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Für die im Bebauungsplan dargestellten Richtungssektoren W1, W2, W3, W4 
und W5, ausgehend vom Referenzpunkt X, erhöhen sich die 
Emissionskontingente LEK um folgende Zusatzkontingente: 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 


